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 MITTEILUNGSBLATT
Gemeinde Schernfeld
 Mitglied der VG Eichstätt  ·  Pfahlstraße 17  ·  85072 Eichstätt  ·  Telefon 08421/9740-0

 Ausgabe 38 Schernfeld, im Juli 2011

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
liebe Jugendliche und Kinder,
die Ereignisse von Fukushima bewegten und bewegen noch die Menschen. Die Energieversorgung wird mit ganz 
anderen Augen betrachtet.
Die Orkanböen am 22. Juni richteten an Gebäuden und in den Wäldern erhebliche Schäden an.
Wir werden in der Gemeinde ein Sondergebiet „Windkraft“ im Zuge der 7. Änderung des Flächennutzungsplanes aus-
weisen. Dazu wird das ganze Gemeindegebiet nach gewissen Ausschlusskriterien in Zusammenarbeit mit einen Pla-
nungsbüro untersucht. Gespräche mit dem Landratsamt hinsichtlich der Vertragbarkeit von Landschaftsschutzgebieten 
und Windkraftanlagen haben bereits stattgefunden. Im Zusammenhang mit der Errichtung von Windkraftanlagen 
werde ich im Herbst zu einer Versammlung einladen, um die Möglichkeit einer Bürgerwindkraftanlage zu erörtern. 
Die erste Hälfte des Jahres ist vorüber, die Urlaubszeit steht vor der Tür. Ihnen allen, liebe Mitbürgerinnen und Mit-
bürger, liebe Kinder und Jugendliche, schöne Ferien, einen erholsamen Urlaub und kommen Sie nach Urlaubsreisen 
wieder gesund zurück.
Herzlichst Ihr

L. Mayinger
1. Bürgermeister

Erster Schultag 
im Schuljahr 
2010/2011

Ausgabe 48 Schernfeld, im Dezember 2015

Wir wünschen allen frohe Weihnachten  
und ein gesundes, glückliches Neues Jahr



Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
liebe Jugendliche und Kinder,

in wenigen Tagen verabschiedet sich das Jahr 2015. 
Zum bevorstehenden Weihnachtsfest und dem kurz 
darauffolgenden Jahreswechsel ist es seit alters her ein guter 
Brauch, innezuhalten und auf die vergangenen zwölf Monate 
zurückzublicken. Bilanz wird jeder für sich selbst ziehen.

Hinter uns liegt ein Jahr, das gekennzeichnet war von einer  
Fülle von Aufgaben. Bewältigt werden konnten diese Aufgaben 
durch das konstruktive Zusammenwirken Vieler.  
Die Dorferneuerung Schönfeld wurde erfolgreich abgeschlossen; 
das Gemeindeentwicklungsverfahren von Schönau bis 
Langensallach wurde angeordnet. Gemeinschaftsleistungen 
standen im Vordergrund.

Im Jahr 2015 wurde der Fokus insbesondere auf die Asylpolitik 
gerichtet. Auch in unserer Gemeinde sind neue Asylbewerber 
untergebracht. Der Landkreis konnte in unserer Gemeinde 
Wohnhäuser anmieten, so dass eine Containerunterbringung 
oder Turnhallenbelegung vermieden werden konnte.  
Die Integration wird durch die Hilfsbereitschaft in unserer 
Gemeinde gut gelingen. Der bestehende Helferkreis in 
Workerszell und die spontane Bereitschaft in den anderen 
Ortsteilen zeigen, welch gutes soziales und humanes Klima in 
unserer Gemeinde zur Lebensqualität wesentlich beiträgt.

Mit meinen Weihnachtsgrüßen danke ich allen ganz herzlich, 
die sich auch in diesem Jahr in das Ehrenamt und mit ihrer 
Arbeit eingebracht haben, sei es in Feuerwehren, Vereinen, 
Jugendarbeit, Helferkreisen, Arbeitskreisen, in Schule, Kirche, 
Kindergärten, Verwaltung, Bauhof und Wasserzweckverband.

Ihnen liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Kinder und 
Jugendliche, schöne Weihnachten und alles Gute, Gesundheit 
und recht viel Glück im Jahr 2016.

Herzliche Grüße

Ihr

Ludwig Mayinger
1. Bürgermeister
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Abfälle und umweltschädigende Stoffe gehören nicht in die Toilette oder Ausguss

•  Feste Abfälle wie Zigarettenkippen, Kondome, 
Binden, Feuchttücher und Katzenstreu gehören in 
die Restmülltonne. Feststoffe verstopfen die Kana-
lisation und müssen unter hohem Aufwand vor der 
Abwasserbehandlung abgefangen werden. 

•  Essensreste, Speiseöl und Fette gehören in die 
Restmülltonne. Werden Speisereste in den Abfluss 
gekippt, erhöhen sie den schädlichen Nährstoffge-
halt des Abwassers und ziehen Ratten an. Ferner 
verhärtet erkaltetes Fett in den Rohrleitungen und 
verursacht damit Abwasserrückstau. Am besten Fett-
reste mit Papiertücher aufnehmen und diese über 
den Restmüll entsorgen. 
Alte Frittenfette können Sie in Plastikflaschen oder 
Tetra Packs umfüllen und über die Restmülltonne 
entsorgen. Durch die Verbrennung wird daraus 
Energie gewonnen. Viele Gastronomen nehmen 
diese Fette an und geben diese zum Recyceln 
weiter.

•  Alte oder nicht mehr benötigte Medikamente soll-
ten an die Apotheke zurückgegeben werden. Die-
sen freiwilligen Service bieten viele Apotheken an. 
Andernfalls müssen die Medikamente (ohne Verpa-
ckung) über die Restmülltonne entsorgt werden. 
Niemals über die Kanalisation, da die Wirkstoffe 
der Medizin durch die Kläranlagen nicht abgebaut 
werden können.

•  Haushaltsreiniger und Waschmittel möglichst sparsam 
verwenden! Bei Reinigungsmitteln genügt meist ein 
„Spritzer“ um Schmutz zu entfernen. In der Regel 
reichen Allzweckreiniger, Scheuermittel, Geschirrspül-
mittel sowie Zitronensäure zum Entkalken für den 
regelmäßigen Hausputz aus. Zu vermeiden sind: che-
mische Rohrreiniger, Desinfektionsmittel, Toiletten-
becken- und Spülkastensteine sowie Weichspüler.

•  Wasch- und Putzwasser darf nicht in Straßensink-
kästen geschüttet werden, die an den Regenwasser-
kanal angeschlossen sind, das Schmutzwasser landet 
sonst ungeklärt in Böden oder Flüssen.

•  Das Waschen von Kraftfahrzeugen auf öffentlichen 
Straßen oder Plätzen ist verboten. Niemals dürfen 
Öl- oder Schmiermittel in den Boden oder in die 
Kanalisation gelangen. Motorwäschen, Hydraulik-
wäschen usw. sind deshalb nur über Waschplätze 
mit Ölabscheider zulässig. 

•  Säuren, Laugen, Chemikalien, Pflanzenschutzmit-
tel, Gifte, Lösungsmittel, Spritzmittel, Altbatteri-
en, flüssige Lackreste, Treibstoffreste und Moto-
renöle dürfen wegen ihres Schadstoffgehalts niemals 
ins Abwasser gelangen. Die schädlichen Stoffe kön-
nen dort nicht abgebaut werden. Diese Stoffe wer-
den teilweise vom Handel zurückgenommen bzw. bei 
den halbjährlichen Problemmüllsammlungen ange-
nommen (vgl. Abfallfibel des Landkreises Eichstätt).

Kindergartenanmeldung 2016/2017

Anmeldungen für das Kindergartenjahr 2016/2017 
können zu folgenden Zeiten erfolgen:

Kindergarten St. Anna Rupertsbuch
Dienstag, 26.01.2016 von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr oder 
telefonisch unter 08421 5448

Kindergarten St. Pius Schernfeld
Dienstag, 02.02.2016 von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr und 
Mittwoch, 03.02.2016 von 11.30 Uhr bis 13.30 Uhr

Waldkindergarten „Waldwichtel“
Hier können interessierte Eltern zunächst einen 
Schnuppertermin im Zeitraum vom 18. bis 22.01.2016 
vereinbaren (Tel. 0151 62439768). 
Eine Anmeldung ist erst nach erfolgtem Schnupper-
termin möglich.

Kinder, welche bis zum 31.12.2016 das dritte Lebensjahr 
vollenden, können für den Besuch in einem der Kinder-
gärten angemeldet werden. Später geborene Kinder 
werden für den Besuch der Kindertagesstätte ange-
meldet. Für Geschwisterkinder gilt Sonderregelung.

Großtagespflege der Gemeinde Schernfeld

Dinolino
Schulstraße 23
85132 Schernfeld
Telefon 08422-9879879

Betreuungszeit:
Montag – Freitag 
7.45 – 14.00 Uhr 
oder nach Absprache

In unserer Großtagespflege betreuen wir  
Kinder im Alter von 0 Jahren bis zum Eintritt  
in den Kindergarten. 

Wir bieten:
•  natürliches und liebevolles Umfeld
•  individuelle Betreuung
•  gezielte Förderung
•  strukturierter Tagesablauf
•  großer, hauseigener Garten
•  selbst gekochtes, gesundes Mittagessen
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Öffentliche Bekanntmachung
zur Eintragungsmöglichkeit von Übermittlungssperren nach dem Bundesmeldegesetz

Seit 1. November 2015 ist das Bundesmeldegesetz 
(BMG) in Kraft und ersetzt das Bayerische Meldegesetz 
(MeldeG). Wie bisher haben Bürgerinnen und Bürger 
die Möglichkeit, gegen einzelne regelmäßig oder auf 
Anfrage durchzuführende Datenübermittlungen der 
Meldebehörde Widerspruch zu erheben. Die nach 
bisherigem Meldegesetz (MeldeG) bereits eingetra-
genen, schutzumfanggleichen Übermittlungssperren 
bleiben bestehen, so dass in diesem Fall kein Hand-
lungsbedarf besteht.
Folgende Widerspruchsmöglichkeiten sind gegeben:

Widerspruch gegen Datenübermittlungen an öffent-
lich-rechtliche Religionsgesellschaften (§ 42 Abs. 3 
Bundesmeldegesetz)
Die Meldebehörden übermitteln Daten Familienange-
höriger, die nicht derselben oder in keiner öffentlich-
rechtlichen Religionsgemeinschaft sind, an die öffent-
lich-rechtlichen Religionsgesellschaften der anderen 
Familienangehörigen. Familienangehörige sind der
Ehegatte oder Lebenspartner, minderjährige Kinder 
und die Eltern minderjähriger Kinder. Der Widerspruch 
verhindert nicht die Übermittlung von Daten für Zwe-
cke des Steuererhebungsrechts an die jeweilige öf-
fentlich-rechtliche Religionsgemeinschaft.

Widerspruch gegen Datenübermittlungen an das 
Bundesamt für das Personalmanagement der Bun-
deswehr (§ 36 Abs. 2 Bundesmeldegesetz)
Zum Zweck der Übersendung von Informationsmate-
rial übermitteln die Meldebehörden dem Bundesamt 
für Personalmanagement der Bundeswehr jährlich bis 
31.03. Daten zu Personen mit deutscher Staatsange-
hörigkeit, die im nächsten Jahr volljährig werden.

Widerspruch gegen Datenübermittlungen an Partei-
en, Wählergruppen oder Träger von Wahlvorschlä-
gen im Zusammenhang mit Wahlen oder Abstim-
mungen (§ 50 Abs. 5 Bundesmeldegesetz)

Die Meldebehörden erteilen auf Anfrage Parteien, 
Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvor-
schlägen im Zusammenhang mit Wahlen und Abstim-
mungen auf staatlicher und kommunaler Ebene in den 
sechs der Wahl oder Abstimmung vorangehenden 
Monaten Auskunft aus dem Melderegister über die in 
§ 44 Absatz 1 Satz 1 bezeichneten Daten von Gruppen 
von Wahlberechtigten, soweit für deren Zusammen-
setzung das Lebensalter bestimmend ist.

Widerspruch gegen Datenübermittlungen an Man-
datsträger, Presse und Rundfunk über Alters- und 
Ehejubiläen (§ 50 Abs. 5 Bundesmeldegesetz)
Die Meldebehörden übermitteln auf Anfrage Man-
datsträgern, Presse oder Rundfunk Auskünfte aus dem 
Melderegister über Alters- und Ehejubiläen. Altersjubi-
läen sind der 70., jeder fünfte weitere Geburtstag und 
ab dem 100. Geburtstag jeder folgende Geburtstag. 
Ehejubiläen sind das 50. und jedes folgende Ehejubilä-
um. Der Widerspruch ist bei allen Meldebehörden, bei 
denen die betroffene Person gemeldet ist, einzulegen. 
Der Widerspruch eines Ehegatten wirkt auch für den 
anderen Ehegatten.

Widerspruch gegen Datenübermittlungen an Ad-
ressbuchverlage für die Herausgabe von Adressbü-
chern (§ 50 Abs. 5 Bundesmeldegesetz)
Die Meldebehörden übermitteln auf Anfrage Adress-
buchverlagen Familienname, Vornamen, Doktorgrad 
und derzeitige Anschrift zu allen Einwohnern, die das 
18. Lebensjahr vollendet haben. Die übermittelten 
Daten dürfen nur für die Herausgabe von Adressbü-
chern (Adressenverzeichnisse in Buchform) verwendet 
werden. Der Widerspruch ist bei allen Meldebehör-
den, bei denen die betroffene Person gemeldet ist, 
einzulegen. Bürgerinnen und Bürger können die Über-
mittlungssperren unter Vorlage eines Identitätsdoku-
ments bei der VG Eichstätt, Pfahlstraße 17, Eichstätt,  
Zimmer 3 eintragen lassen.

Schlüssel Leichenhaus Sappenfeld

Der Schlüssel für das Leichenhaus in Sappenfeld ist bei 
Familie Schödl, Gasthaus „Zur Sonne“, in Sappenfeld 
hinterlegt.

Heckenrückschnitt entlang 
von Gehwegen und Straßen

Um die Sicherheit und Leichtigkeit, insbesondere des 
Fußgängerverkehrs zu gewährleisten, sind Hecken und 
Sträucher entlang von Gehwegen so zurückzuschnei-
den, dass sie nicht in den Gehwegraum hineinragen. 
Gleiches gilt für unmittelbar angrenzende Grundstücke 
an Straßen, damit das Lichtraumprofil freigehalten ist. 

Ansprechpartner in Asylfragen

Die Ansprechpartner für Asylfragen beim Landratsamt 
Eichstätt sind:
Herr Tontarra, Tel. 08421 70-187
Frau Borasch, Tel. 08421 70-369
Herr Patzig, Tel. 08421 70-298 (Hausmeister)
Herr Schmidt, Tel. 0160 2207083 (Hausmeister vor Ort)

Tag des Dorfes

Am 25. September 2016 findet in Schönfeld ein „Tag 
des Dorfes“ statt. Nähere Auskünfte hierzu erteilt Resi 
Habermayr. Ziel ist es, die Lebensqualität und die Viel-
falt eines Dorfes zu zeigen. Mitmachen kann jeder. 
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POLIZEIPRÄSIDIUM OBERBAYERN NORD 
 

                Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
 
 

 

__ 

Polizeipräsidium 
Oberbayern Nord 

Pressestelle  
Esplanade 40 

85049 Ingolstadt 
Tel. 0841 – 9343- 1004 
Fax: 0841 –9343 - 1209 

 
pressestelle-ingolstadt 

@polizei.bayern.de  
www.polizei-oberbayern-nord.de 

 
Ingolstadt, Dezember 2015 

Pressemitteilung 
 
 
 

Die Polizei warnt vor Enkeltrickbetrügern 
- Bleiben Sie misstrauisch ! 

 

 

Das Polizeipräsidium Oberbayern Nord verzeichnet im laufenden 
Jahr einen deutlichen Anstieg des Phänomens “Enkeltrick”. 
Während im gesamten Jahr 2014 noch 166 angezeigte Straftaten in 
den Bereichen Fürstenfeldbruck, Erding und Ingolstadt aufge-
nommen wurden, waren im laufenden Jahr bis Dezember 432  
Fälle des Enkeltrickbetruges zu verzeichnen.  
Hierbei kam es zu rund einem Dutzend Geldübergaben mit einem 
Gesamtschaden von 285.000 Euro.  
 

Deliktsaufkommen im Raum Ingolstadt 
Immer wieder werden vor allem ältere Menschen Opfer einer subtilen 
Masche, bei der Betrüger versuchen, Ihre Opfer mit einem Trick um 
deren Ersparnisse zu bringen – dem sogenannten Enkeltrick. Allein in 
den Landkreisen Eichstätt, Neuburg, Pfaffenhofen und der Stadt 
Ingolstadt seit Jahresbeginn bereits 85 Fälle zur Anzeige gebracht. Bei 
drei vollendeten Taten erbeuteten die Täter insgesamt 76.000 €. 

Wie gehen Enkeltrickbetrüger vor? 

Mit den Worten „Rate mal, wer hier spricht“ oder ähnlichen 
Formulierungen rufen die überregional agierenden Tätern bei meist 
älteren und allein lebende Personen an, geben sich als Verwandte, 
Enkel oder auch gute Bekannte aus und bitten kurzfristig um Bargeld. 
Als Grund wird ein finanzieller Engpass oder eine Notlage 
vorgetäuscht, beispielsweise ein Unfall, ein Auto- oder Immobilienkauf. 
Die Lage wird immer äußerst dringlich dargestellt. Oft werden die 
Betroffenen durch wiederholte Anrufe unter Druck gesetzt. Ist das Opfer 
zahlungswillig, wird ein Bote zur Abholung angekündigt. Hat der 
Angerufene die geforderte Summe nicht parat, folgt die Aufforderung, 
den Betrag bei der Bank abzuheben. 
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POLIZEIPRÄSIDIUM OBERBAYERN NORD 
 

                Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
 
 

 

__ 

Polizeipräsidium 
Oberbayern Nord 

Pressestelle  
Esplanade 40 

85049 Ingolstadt 
Tel. 0841 – 9343- 1004 
Fax: 0841 –9343 - 1209 

 
pressestelle-ingolstadt 

@polizei.bayern.de  
www.polizei-oberbayern-nord.de 

 

Aufklärungsarbeit zeigt Wirkung: 

Die Tatsache, dass die Täter im laufenden Jahr in knapp 98% der 
angezeigten Fälle keinen Erfolg hatten, da den Opfern das Phänomen 
bekannt war, lässt die Polizei hoffen, dass die beständige 
Präventionsarbeit Wirkung zeigt. Dennoch besteht 
Handlungsbedarf, wie die Fakten belegen.  

 

Täterfestnahme durch Kripo Ingolstadt  

Im Juli 2015 wurde eine 67-Jährige von ihrer „angeblichen 
Enkelin“ angerufen. Diese täuschte am Telefon eine finanzielle 
Notlage wegen einem Wohnungskauf vor und bat die „Oma“ um 
finanzielle Unterstützung in Form eines fünfstelligen Betrages. Die 67-
Jährige verständigte daraufhin sofort per Notruf die Polizei. Im weiteren 
Verlauf gelang es schließlich der Kripo Ingolstadt den „Geldabholer“ auf 
frischer Tat festzunehmen. 

 

Verhaltenstipps Polizei: 

 Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand 
am Telefon nicht selbst mit Namen 
vorstellt! 

 Legen Sie den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner 
Geld fordert! 

 Halten Sie nach einem Anruf mit finanziellen Forderungen mit 
anderen Familienangehörigen Rücksprache! 

 Geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen 
Verhältnissen heraus! 

 Lassen Sie sich zeitlich und emotional nicht unter Druck 
setzen! 

 Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen! 

 Informieren Sie sofort die Polizei über die Notrufnummer 
110, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt! 

 Informieren Sie auch Ihre Verwandten und Bekannten über 
diese äußerst hinterlistige Form des Betrugs! 
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Flüchtlinge und Asylbewerber begleiten und unterstützen caritas
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Einführung

Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht

Weltweit sind über 50 Millionen Menschen auf der 
Flucht. Nur ein sehr kleiner Teil davon erreicht Europa 
und noch weniger Deutschland. Die Flüchtlinge, die 
zu uns kommen, wurden in ihrer Heimat wegen ihrer 
Rasse, Religion, Nationalität oder politischen Über-
zeugung verfolgt oder Terror und Krieg bedrohte ihr 
Leben. Es gibt aber auch Menschen, die aus großer 
materieller Not und Hoffnungslosigkeit zu uns kom-
men.
Viele Flüchtlinge geben ihren ganzen Besitz auf und 
bezahlen sehr viel Geld, um nach Deutschland zu ge-
langen. Die Fluchtwege sind oft gefährlich. Unzählige 
haben dabei ihr Leben gelassen. 
Menschen auf der Flucht haben aufgrund ihrer unter-
schiedlichen Herkunft auch verschiedene Religionen 
und Weltanschauungen. In der Regel sind keine deut-
schen Sprachkenntnisse vorhanden. Entsprechend 
ihrer Heimatländer ist eine Verständigung nur in der 
jeweiligen Muttersprache möglich, manchmal auch in 
Englisch oder Französisch.

All diesen Menschen ist gemeinsam, dass Deutsch-
land für sie ein fremdes Land ist. Die hiesige Kultur 
ist ihnen nicht vertraut. Sie kommen mit der Hoffnung 
auf ein besseres Leben und bringen ihre bitteren 
Erfahrungen von Armut, Verfolgung und Krieg mit. 
Für nicht wenige bedeutet das Leben in Deutschland 
einen sozialen Abstieg und den Verlust der Identi-
tät. Oft sind sie traumatisiert durch die Erlebnisse in 
der Heimat, auf der Flucht und beim Ankommen in 
Deutschland.

Es gibt aber auch immer wieder Flüchtlinge, die sich 
völlig falsche Vorstellungen von den Lebensumstän-
den in Deutschland gemacht haben oder von orga-
nisierten Schleppern ein ganz falsches Bild vorge-
gaukelt bekamen. Diese Menschen tun sich oft sehr 
schwer, mit ihrer Enttäuschung umzugehen.

EinführungVorwort

Vorwort

„Ich war fremd und obdachlos, und ihr habt mich 
aufgenommen“ (Mt 25,35)

Zurzeit suchen wieder viele Flüchtlinge und Asylbe-
werber bei uns Aufnahme. Krieg, Diskriminierung, Ter-
ror und mangelnde Lebensperspektiven führen dazu, 
dass sie sich auf eine oft lebensbedrohliche Flucht 
begeben. Als Kirche und Caritas stehen wir in beson-
derer Verantwortung für einen menschlichen Umgang 
mit Flüchtlingen. 

Der Diözesan- Caritasverband ist mit fachlicher Kom-
petenz regional unterschiedlich in der Beratung von 
Flüchtlingen aktiv. An vielen Orten und in vielen Pfar-
reien engagieren sich Ehrenamtliche und Helferkreise 
in der Begleitung und Betreuung von Flüchtlingen. 
Vor allem ihnen möchten wir mit dieser Handreichung 
Informationen und Anregungen für ihre Arbeit geben. 

Setzen wir uns alle für die Menschen ein, die ihre 
Heimat verlassen mussten. Wenn wir sie an unserem 
Leben teilhaben lassen, kann Integration gelingen und 
auch uns selbst bereichern.

Franz Mattes
Caritasdirektor



8

Flüchtlinge und Asylbewerber begleiten und unterstützencaritas

!

Allgemeine Informationen zu 

Flüchtlingen und Asylbewerbern

Aufenthaltsstatus

Asylbewerber: Wollen Menschen auf der Flucht in 
Deutschland einen Asylantrag stellen, werden sie zu-
nächst in eine Erstaufnahmeeinrichtung gebracht und 
gelten als Asylbewerber. 
Der Antrag muss beim Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF) gestellt werden und wird dort 
entschieden. Das Bundesamt unterhält Büros in den 
Erstaufnahmeeinrichtungen. Bis zum Abschluss des 
Asylverfahrens sind sie Asylbewerber.

Kontingentfl üchtlinge: Unabhängig von einem Asyl-
verfahren entscheidet die Regierung in besonderen 
Fällen, Kontingente von Flüchtlingen aufzunehmen. 
Zurzeit gibt es ein Kontingent für Flüchtlinge aus 
Syrien. Sie unterliegen nicht den Beschränkungen von 
Asylbewerbern.

Flüchtlinge mit Duldung: Viele Flüchtlinge können 
aufgrund von Abschiebehindernissen (zum Beispiel 
aus gesundheitlichen Gründen) nicht abgeschoben 
werden und bleiben mit einer sogenannten „Duldung“ 
in Deutschland.

Asylberechtigte und anerkannte Flüchtlinge: Bei einem
positiven Ausgang des Asylverfahrens ist der Asylbe-
werber dann Asylberechtigter oder anerkannter Flücht-
ling und genießt den Schutz nach internationalen Be-
stimmungen, wie der Genfer Flüchtlingskonvention, 
oder nach nationalen Rechtsvorschriften. Mit der An-
erkennung erwirbt er den Anspruch auf Teilnahme an 
einem Integrationskurs (Deutschunterricht und Sozial-
kunde). Er hat einen uneingeschränkten Zugang zum 
Arbeitsmarkt. Auf einen Familiennachzug besteht 
grundsätzlich ein Rechtsanspruch, wenn die Ehe 
schon im Herkunftsland geschlossen wurde und 
nachgewiesen werden kann, dass es sich um eigene 
Kinder handelt. Die „Familienzusammenführung“ muss 
von dem in Deutschland lebenden Flüchtling innerhalb 

6 7

von drei Monaten nach der rechtskräftigen Anerken-
nung beantragt werden. Die sonst geforderte Siche-
rung des Lebensunterhalts und der Nachweis ausrei-
chenden Wohnraums sind dann nicht erforderlich. 
Allerdings muss für die Kosten des Nachzugs (Visa, 
Flugtickets, etc.) der Flüchtling selbst aufkommen.

Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge: Jugendliche 
unter 18 Jahren, die ohne Familienangehörige nach 
Deutschland kommen, sind sogenannte unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge. Sie können wie Erwach-
sene einen Asylantrag stellen, unterliegen aber den 
Bestimmungen der Jugendhilfe und erhalten einen 
gesetzlichen Vormund.

Asylverfahren

Wird ein Asylantrag gestellt, prüft das Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge zuerst, ob nach den Dublin-
Vereinbarungen Deutschland oder ein anderes EU-
Mitgliedsland für die Durchführung zuständig ist. Die 
Dublin-Abkommen beruhen auf der Annahme, dass 
in den Mitgliedsstaaten der EU annähernd gleiche 
rechtliche und soziale Verhältnisse herrschen. Ist ein 
anderes EU-Land zuständig, versuchen die deutschen 
Behörden, den Flüchtling in dieses Land zurückzu-
führen („Dublinfälle“). Um dieser Rückführung zu 
entgehen, wird an manche Pfarreien die Bitte auf 
Kirchennasyl gestellt (siehe Seite 15).

Für viele Flüchtlinge ist Deutschland das Wunschland,
um Asyl zu beantragen. Der Grund ist, dass die Asyl-
verfahren in einigen EU–Ländern, wie zum Beispiel 

Allgemeine Informationen
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Italien oder Griechenland, unzureichend sind und die 
Asylsuchenden dort so gut wie keine Unterstützung 
vom Staat erhalten.

Falls Deutschland für das Asylverfahren zuständig 
ist, erfolgt eine Anhörung durch das Bundesamt, um 
die Gründe für das Asylbegehren zu prüfen. Danach 
werden die Asylbewerber nach einem festgelegten 
Schlüssel auf die Städte und Landkreise verteilt. Die 
Unterbringung erfolgt in Gemeinschaftsunterkünften 
oder in von Kommunen bereitgestelltem Wohnraum. 
Asylbewerber unterliegen in den ersten drei Monaten 
der so genannten Residenzpfl icht, das heißt, ohne 
Erlaubnis dürfen sie sich nur im jeweiligen Regie-
rungsbezirk (einschließlich der angrenzenden Land-
kreise) aufhalten. Reisemöglichkeit erhalten sie nur 
auf Antrag. Nach drei Monaten besteht in der Regel 
Reisefreizügigkeit innerhalb Deutschlands. Eine freie 
Wahl des Wohnortes ist damit nicht verbunden. Seit 
1. Januar 2015 wurde jedoch die Möglichkeit, aus ei-
ner Gemeinschaftsunterkunft auszuziehen, erleichtert. 
Voraussetzung für eine eigene Wohnung ist Sicherung 
des Lebensunterhalts durch eigenes Einkommen.

Die durchschnittliche Dauer eines Asylerstverfahrens 
liegt derzeit bei etwa sechs Monaten, in zahlreichen 
Fällen kann das gesamte Verfahren aber viele Jahre 
dauern. Wird der Asylantrag abgelehnt, besteht die

Wichtig! Die rechtliche Situation von Flüchtlingen und 
Asylbewerbern ist sehr komplex. Für Nichtjuristen 
ist vieles davon nicht verständlich und damit oft auch 
nicht nachvollziehbar. Es ist deshalb dringend davon 
abzuraten, den Flüchtlingen Rechtsfragen zu erklären. 
Das sollte man unbedingt den Profi s (Juristen) über-
lassen. Eine allgemeine Beratung erhalten die Betrof-
fenen bei den Migrationsberatungsstellen der Caritas.

Möglichkeit, Rechtsmittel dagegen einzulegen. Viele
Asylanträge werden letztendlich abgelehnt. Die 
Menschen sind danach ausreisepfl ichtig. Viele kön-
nen aber aufgrund von Abschiebehindernissen (zum 
Beispiel aus gesundheitlichen Gründen) nicht abge-
schoben werden oder bleiben mit einer sogenannten 
„Duldung“ in Deutschland. 

Arbeitsmöglichkeiten

Während des Asylverfahrens gibt es in den ersten drei 
Monaten in der Regel keine Arbeits- und Ausbildungs-
erlaubnis. Anschließend ist eine nachrangige Arbeits-
erlaubnis möglich, das heißt, bei der Besetzung eines 
Arbeitsplatzes wird von der Arbeitsagentur geprüft, 
ob für die Tätigkeit evtl. ein Deutscher, EU-Ausländer 
oder ein Ausländer mit Aufenthaltserlaubnis zur Ver-
fügung steht. Nach 15 Monaten ist ein freier Zugang 
zum Arbeitsmarkt möglich.

Wohnen

Die Unterbringung von Asylbewerbern in den Städten 
und Landkreisen ist eine öffentliche Aufgabe. Den
Asylbewerbern werden in der Regel Gemeinschafts-
unterkünfte zur Verfügung gestellt oder sie werden 
von den Kommunen dezentral untergebracht. Viele 
Bewohner von Gemeinschaftsunterkünften haben in-
zwischen die Möglichkeit auszuziehen, fi nden auf dem 
vielerorts angespannten Wohnungsmarkt jedoch keine 
Wohnung.

Allgemeine Informationen
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Medizinische Versorgung

Für Arztbesuche, Vorsorgeuntersuchungen, Kran-

kenhausaufenthalte und Impfungen erhalten Asyl-
bewerber keine Krankenversicherungskarte, sondern 
einen Kranken- oder Zahnbehandlungsschein.
Asylbewerber sind grundsätzlich von der Zuzah-

lungspfl icht befreit.

Die Kindervorsorgeuntersuchungen U1 bis U9 
gehören zum Leistungsspektrum. Für die Notfallein-

weisung in ein Krankenhaus wird kein Krankenbe-
handlungsschein benötigt. Das Krankenhaus sendet 
einen Antrag auf Übernahme der Krankenhauskosten 
an das Landratsamt/die kreisfreie Stadt.
Kein Leistungsanspruch besteht auf nicht eindeutig 
medizinisch indizierte Behandlungen und bei solchen 
Behandlungen, die wegen der voraussichtlich kurzen 
Dauer des Aufenthaltes nicht abgeschlossen werden 
können. Daher scheidet die Behandlung chronischer 
Erkrankungen grundsätzlich aus. Im Einzelfall kann 
eventuell eine Behandlung gewährt werden, sofern 
diese zur Sicherung der Gesundheit unerlässlich ist.
Benötigt der Asylbewerber einen Dolmetscher, da 
kein Familienangehöriger oder der Arzt selbst überset-
zen können, werden diese Kosten nach eingeholter 
Genehmigung ebenfalls übernommen.

Bei Schwangerschaft werden ein Schwangerschafts-
mehrbedarf, Schwangerschaftsbekleidung, sämtliche 
notwendigen Vorsorgeuntersuchungen und die Kosten 
für die Entbindung im Krankenhaus sowie eine Be-
treuung durch die Hebamme übernommen.

Der Schwangerschaftsmehrbedarf beträgt 17 Prozent 
des der werdenden Mutter zustehenden Regelsatzes. 
Der Mehrbedarf wird nach dem Tag der AntragsteI-
lung und gegen Vorlage des Mutterpasses ab der 
12. Schwangerschaftswoche ausbezahlt.
Die Schwangerschaftsbekleidung wird als Geld-
leistung (etwa 75 Euro) gewährt. Frühestens einen 
Monat vor dem errechneten Geburtstermin gibt es 
eine Erstlingsausstattung (Kinderbett, Kinderwagen, 
Babywanne, Flaschen, Erstlingsbekleidung etc.). In 
Gemeinschaftsunterkünften und in dezentralen Woh-
nungen wird diese Ausstattung als Geldleistung, in 
Erstaufnahmeeinrichtungen als Sachleistung gewährt.
Über die Beratungsstellen des Caritasverbands und 
des Sozialdienstes katholischer Frauen e.V. können 
bei Bedarf zusätzliche Mittel über kirchliche Hilfsfonds 
beantragt werden.

Soziale Leistungen 
Grundleistungen für Asylbewerber: Vom Tag der 
Unterbringung an werden den Asylbewerbern in der 
von ihnen genutzten Unterkunft die Gebrauchsgüter 

des Haushalts (Geschirr, Besteck etc.) zur Verfügung 
gestellt. Asylbewerber erhalten fi nanzielle Unter-

stützung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 
(AsylbLG), deren Höhe unter anderem vom Alter des 
Asylbewerbers abhängig ist. Ab 1. März 2015 erhält 
ein alleinstehender Asylbewerber 143 Euro Taschen-

geld als soziokulturelles Existenzminimum, etwa für 
die notwendigen Ausgaben bei Verkehrsmitteln, Tele-
fon, Porto und Schreibmitteln. 
182,61 Euro werden als Hilfe zum Lebensunterhalt 

zur Verfügung gestellt, zum Beispiel für Nahrungsmit-
tel, Gesundheitspfl ege und Bekleidung. In Gemein-
schaftsunterkünften und in dezentralen Wohnungen 
wird diese Hilfe zum Lebensunterhalt als Geldleis-
tung, in Erstaufnahmeeinrichtungen als Sachleistung 
gewährt. 
Die Unterkunft einschließlich Nebenleistungen (Hei-
zung, Wasser, Müllabfuhr etc.) wird als Sachleistung 
zur Verfügung gestellt.

Allgemeine Informationen
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Deutschkurse: Für Asylbewerber gibt es kein einheit-
liches Angebot an Deutschförderung. Freie Träger 
bieten öffentlich fi nanzierte Sprach- und Orientie-
rungskurse an, deren Plätze oft begrenzt sind. Ehren-
amtliche geben häufi g in Unterkünften Deutschkurse 
oder unterstützen Familien und Einzelpersonen, um 
die deutsche Sprache zu erlernen. 

Beschäftigung und Einkommen: Die Ausübung einer 
Beschäftigung ist dem Landratsamt/der kreisfrein 
Stadt - Sozialamt - unverzüglich mitzuteilen, auch die 
aktuellen Gehaltsnachweise sind monatlich vorzule-
gen. Hat ein Asylbewerber ein Arbeitseinkommen, 
muss er dies für seinen Lebensunterhalt und den 
seiner Familie einsetzen. Nur wenn damit der Bedarf 
nicht gedeckt ist, erhält er ergänzende Leistungen 
vom Sozialamt. 

Eröffnung eines Bankkontos: Es liegt im Ermessen der 
jeweiligen Banken und Sparkassen, ein Bankkonto 
auf Guthabenbasis zu gewähren. Dort werden gene-
rell eine individuelle Prüfung der Legitimation sowie 
die Einhaltung der Vorschriften des Geldwäschege-
setzes vorgenommen. Problematisch ist hierbei, dass 
Asylbewerber oftmals nicht die notwendigen Ausweis-
papiere besitzen.
 

Krippen- und Kindergartenbesuch

Die Kinder von Asylbewerbern haben wie deutsche 
Kinder Anspruch auf einen Krippen- oder Kinder-
gartenplatz. Die öffentliche Hand fi nanziert die Be-
treuungsplätze im Fall der Bedürftigkeit durch Erlass 
oder Übernahme des Teilnahmebeitrags. Auch die 
übrigen Leistungen der Jugendhilfe (etwa Angebote 
zur Förderung der Erziehung in der Familie, Angebote 
zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 
oder Hilfen zur Erziehung) gewährt das zuständige 
Jugendamt. 
Dieses ist auch für den Kinderschutz bei Bekanntwer-
den gewichtiger Anhaltspunkte für eine Kindeswohl-
gefährdung zuständig.

Schule und Ausbildung 

Kinder und Jugendliche unterliegen der allgemei-
nen Schulpfl icht, auch der Berufsschulpfl icht, unter 
Umständen bis 27 Jahre. Sie lernen die deutsche 
Sprache in sogenannten Übergangsklassen. In länd-
lichen Gebieten ist es schwierig, diese an allen Orten 
einzurichten. Nach einem Schulabschluss dürfen Ju-
gendliche auch ohne sicheren Aufenthaltsstatus eine 
Ausbildung beginnen. Vor Abschluss der Ausbildung 
erfolgen meist keine aufenthaltsbeendenden Maßnah-
men. Bei erfolgreichem Abschluss der Ausbildung und 
einem entsprechenden Arbeitsplatz wird in der Regel 
eine Aufenthaltserlaubnis erteilt.

Bildungspaket

Im Rahmen der Leistungen für Bildung und Teilhabe 
(Bildungspaket) bestehen Förderungsmöglichkeiten 
etwa bei der Übernahme der Kindergartengebühren 
und Kosten für ein gemeinschaftliches Mittagessen in 
der Kindertagesstätte und Schule, der Förderung für 
Ausfl üge, Übernahme der Kosten für die Teilnahme an 
Sport- und Kulturangeboten oder für Nachhilfeunter-
richt und sonstigem Schulbedarf.

Allgemeine Informationen
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Aufgaben der Sozialberatung für 

Asylsuchende und Flüchtlinge

Vielerorts übernehmen der Caritasverband oder ande-
re Wohlfahrtsverbände die Sozialberatung für Asylsu-
chende und Flüchtlinge und erhalten dafür öffentliche 
Zuschüsse. Die Beraterinnen und Berater gewähr-
leisten eine hohe Fachlichkeit. Wesentliche Aufgaben 
sind Beratung, Vermittlung und Unterstützung in allen 
Belangen des täglichen Lebens, der Familie, der Ar-
beitsaufnahme und der Gestaltung des gemeinschaft-
lichen Lebens in Unterkunft und Nachbarschaft. Zu 
den Aufgaben gehört auch, ehrenamtliche Helfer zu 
gewinnen und zu begleiten und die Arbeit mit Pfarrei-
en und Kommunen zu vernetzen. 

Für die Beratung für Asylsuchende und Flüchtlinge 
wurden in einigen Caritas-Kreisstellen eigene Fach-
stellen eingerichtet. In der Regel wendet der Caritas-
verband zwischen 20 und 50 Prozent der Kosten aus 
eigenen und kirchlichen Mitteln dafür auf. (Kontakte 
siehe Seite 24-25)

Kirchenasyl 

Von Kirchenasyl spricht man, wenn eine Pfarrgemein-
de Asylsuchende in ihren Räumen aufnimmt, um sie 
vor staatlichen Abschiebe- und Rückführungsmaß-
nahmen zu schützen. Da es Kirchenasyl im rechtli-
chen Sinne nicht gibt, befi ndet sich die Pfarrgemeinde 
in diesen Fällen außerhalb des geltenden Rechts. 
Von Seiten des bayerischen Innenministers gibt es 
allerdings eine Zusage, kein Kirchenasyl gewaltsam 
räumen zu lassen. 

Bei den allermeisten Kirchenasyl-Fällen handelt es sich
um sogenannte Dublin-Fälle (siehe Seite 7). Die Behörden 
haben in der Regel sechs Monate Zeit, die Betroffenen 
in das europäische Land zurückzuführen, in dem sie 
zuerst angekommen waren. Gilt der Asylsuchende als 
untergetaucht, kann er bis zu einer Frist von 18 Monaten 
zurückgeführt werden. Zurzeit streiten Gerichte dar-
über, ob Menschen im Kirchenasyl als untergetaucht 
betrachtet werden oder nicht. Sind die Fristen ohne 
Rückführung verstrichen, wird das Asylverfahren in 
Deutschland und nicht im Ankunftsland durchgeführt. 
Diese Frist versuchen nun immer mehr Betroffene im 
Kirchenasyl zu überbrücken.

Die Kirchen stehen vor einem Dilemma: Auf der einen 
Seite ist der Staat an die bestehenden gesetzlichen 
Regelungen der Dublin-Abkommen gebunden. Auf 
der anderen Seite sind allen hehren Bekundungen 
zum Trotz weder die rechtlichen noch die sozialen 
Bedingungen in den europäischen Ländern gleich. 
Zudem sind viele Menschen von der langen Flucht 
schwer traumatisiert und brauchen endlich Ruhe und 
sichere Verhältnisse. In jedem Fall fordert die Durch-
führung eines Kirchenasyls von einer Pfarrgemeinde 
viel Engagement und muss gut vorbereitet sein. Das 
Kirchenasyl sollte nur besonderen Fällen vorbehalten 
sein und die Verantwortlichen in der Pfarrgemeinde 
sollten sich vor ihrer Entscheidung gut informieren. 
Das Katholische Büro Bayern steht hierfür als An-
sprechpartner zur Verfügung. (Kontakt siehe Seite 25) 

Kirchenasyl
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Unterstützungsmöglichkeiten durch 

Ehrenamtliche in den Pfarreien

Begegnung 
Für Asylbewerber und Flüchtlinge ist Deutschland ein 
fremdes Land. Sie kennen unsere Kultur nicht und 
sie wissen nicht, wie unser gemeinschaftliches Leben 
organisiert ist und auch nicht, wie mancher unserer 
Verhaltenskodexe aussieht. Hier ist es wichtig, durch 
wohlwollende Begegnung ein Kennenlernen der 
deutschen Kultur zu ermöglichen. Diese Begegnun-
gen können auf vielfältige Weise gestaltet werden. 
Kommen Flüchtlinge und Asylbewerber neu in einen 
Ort, können beispielsweise bei einem gemeinsamen 
Spaziergang die örtlichen Gegebenheiten und die 
Infrastruktur bekanntgemacht werden. Sie können 
in Gruppen und zu Festen der Pfarrgemeinde ein-
geladen werden. Die persönliche Begegnung und 
das Kennenlernen können für beide Seiten sehr 
bereichernd sein. Durch gemeinsame Aktivitäten wie 
Kochen, Einkaufen, Handarbeiten, Musik oder Sport 
können sich Familien, Jugendliche und Erwachsene 
näher kennenlernen. Wenn sich örtliche Vereine den 
Flüchtlingen öffnen, können diese Orte für unkompli-
zierte Begegnungen sein.

Gut aufgenommen

Kurz nach Ankunft der ersten zwei Familien in der 
kleinen Asylunterkunft in Kipfenberg im Landkreis 
Eichstätt wurde zum Informationsabend geladen. 
Neben allgemeinen Themen zu Asyl und Flucht 
ging es schnell um die konkreten Möglichkeiten der 
Unterstützung. Noch am gleichen Abend gründete 
sich ein Helferkreis, es wurde ein erster Besuch in der 
Unterkunft organisiert und wenige Tage später durch-
geführt. So konnten innerhalb kurzer Zeit Ansprech-
partnerInnen vor Ort für die verschiedensten Fragen 
gefunden werden. Seitdem erfahren die Flüchtlinge 
Hilfe bei der Bewältigung ihres Alltags. 

Begleitung

Schriftwechsel und Kommunikation mit Behörden 
sind für Asylbewerber und Flüchtlinge meistens weder 
inhaltlich noch sprachlich verständlich. Das Begleiten 
eines Asylbewerbers bei Behördenangelegenheiten 
kann eine große Hilfe sein. Dabei ist unter Umständen
auch die Unterstützung von bereits integrierten 
Migranten gefragt, die als Dolmetscher tätig werden 
können. Wichtig ist hier die Unterscheidung von Be-
gleitung und sprachlicher Unterstützung auf der einen 
sowie Beratung in rechtlichen Fragen auf der anderen 
Seite. Rechtliche Beratung ist Experten-Aufgabe!

Freizeitgestaltung

Viele Asylbewerber leiden darunter, keiner Beschäfti-
gung oder Arbeit nachgehen zu können. Die Lange-
weile und ihre unsicheren Perspektiven machen sie 
oft mutlos, manchmal auch aggressiv. Ehrenamtliche 
können hier Freizeitmöglichkeiten wie die Teilnahme 
am Sport in örtlichen Vereinen, Deutschkurse oder 
kulturelle Aktivitäten organisieren.

Trommelgruppe in Dietenhofen

„MIGcussion – Flüchtlinge spielen auf“ heißt die 
Musikgruppe in der Gemeinschaftsunterkunft Die-
tenhofen bei Ansbach. Sie wurde auf Initiative von 
Caritas-Asylberaterin Ulrike Sterner ins Leben gerufen, 
der Musikpädagoge Andreas Dossler leitet sie an.  
Die Gruppe umfasst zwischen 5 – 15 Personen und 
trifft sich ein- bis zweimal pro Woche zum gemein-
samen Musizieren. Die Anschaffung der Instrumente 
sowie die Aufwendungen für den Musikpädagogen 
und die Sachkosten wurde durch eine Förderung 
der Caritas-Stiftung Eichstätt ermöglicht. Die bunte 
Gruppe aus verschiedensten Nationalitäten zeigte ihr 
Können bereits bei mehreren Auftritten und begleitete 
auch Gottesdienste in der Umgebung. Für die teil-
nehmenden Asylbewerber bietet die Musikgruppe die 
Möglichkeit, sich auszupowern und einen gemeinsa-
men Rhythmus zu fi nden.   

Unterstützungsmöglichkeiten Unterstützungsmöglichkeiten

Beispiel

Beispiel
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Patenschaften

In vielen Helferkreisen haben sich Paten bewährt. Eine 
Person aus der Pfarrei oder dem Helferkreis kümmert
sich jeweils um eine Familie oder um mehrere 
Flüchtlinge, die in der Gemeinschaftsunterkunft leben. 
Entscheidend ist dabei, dass es gelingt, ein gegensei-
tiges Vertrauensverhältnis aufzubauen. 

Hilfen für Kinder und Jugendliche

Kinder und Jugendliche haben oft Probleme, den 
Anforderungen in der Schule gerecht zu werden. 
Durch Bürgerkrieg oder Flucht haben sie manchmal 
jahrelang keine Schule besucht oder sind Analpha-
beten, wie zum Beispiel Mädchen aus Somalia oder 
Afghanistan, denen ein Schulbesuch verwehrt wurde. 
Durch Hausaufgabenhilfe, die die Pfarrei in Unterkünf-
ten oder den Räumen der Pfarrei organisiert, können 
die Kinder und Jugendlichen besser mitkommen 
und lernen so die deutsche Sprache. Dabei können 
Paten sehr hilfreich sein und als Ansprechpartner für 
Lehrkräfte zur Verfügung stehen, beziehungsweise 
zwischen Schule und Eltern vermitteln. Insbesondere 
beim Aufbau von Paten-Beziehungen und vergleich-
baren „Tandems“ mit Kindern und Jugendlichen (die 
sehr hilfreich sein können!) ist es wichtig, die üblichen 
Vorschriften zum Schutz vor Übergriffen zu beachten.

Sprache lernen

Formelle Sprachkurse werden nicht an allen Wohnor-
ten der Asylbewerber angeboten. Der Unterstützung 
des Spracherwerbs durch Ehrenamtliche kommt 
deshalb besondere Bedeutung zu. Bei Bedarf kön-
nen Sprachkurse organisiert werden, zum Beispiel in 
Zusammenarbeit mit Volkshochschulen oder Kreis-
bildungswerken. Auch nach Besuch eines Sprach-
kurses können die erworbenen Deutschkenntnisse 
aber nur durch Konversation gefestigt und erweitert 
werden. Sprachkompetenz ist für die Integration in die 
Gesellschaft unverzichtbar.

Ehrenamtliche geben Sprachkurse

Nachdem in Beilngries und Umgebung inzwischen 
viele Asylbewerber untergebracht sind, wollten die 
Ehrenamtlichen vor Ort die hohe Motivation der 
Flüchtlinge, Deutsch zu lernen, aufgreifen.
Über einen Presseaufruf konnten ausreichend viele 
„Deutschlehrer“ gefunden werden. Auf der Suche 
nach Unterrichtskonzepten und Material wurden viele 
Quellen angezapft und auch ein Seminar der Univer-
sität Eichstätt besucht. Die Stadt stellte einen Unter-
richtsraum zur Verfügung, für Kinderbetreuung wurde  
ebenfalls gesorgt. Der Kurs läuft über drei Monate, 
Unterricht fi ndet an fünf Werktagen pro Woche je 
drei Stunden lang statt. Etwa 20 Flüchtlinge nehmen 
teil, je nach Wissensstand kann in mehrere Gruppen 
differenziert werden. Die Fahrtkosten von den Dörfern 
können aus dem Sonderfonds der Stiftung „Nach-
barn in Not“  beglichen werden.

Unterstützungsmöglichkeiten

Beispiel
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Wohnen

Wohnen ist ein wichtiger Bestandteil der Integration. 
Sowohl in Gemeinschaftsunterkünften als auch in de-
zentralen Wohnungen ist die Hilfe der Ehrenamtlichen 
für die Asylbewerber gefragt. Viele Flüchtlinge muss-
ten ihr Hab und Gut auf der Flucht zurücklassen und 
kommen in Deutschland nur mit einer Plastiktüte an. 
Es stehen den Asylbewerbern elementare Haushalts- 
und Einrichtungsgegenstände  wie Bett, Schrank, 
Töpfe, etc. zur Verfügung. Weitergehende Alltagsge-
genstände wie auch Kleidung, die durch Gemeinden 
oder Unterstützerkreise gesammelt werden, müssen 
genau geprüft werden, welche tatsächlich benötigt 
werden und in welchem Zustand sie sich befi nden.
Die Funktion einer Waschmaschine, eines Kühl-
schranks, einer Mikrowelle, die Mülltrennung oder die 
Einhaltung von Ruhezeiten können Flüchtlingen und 
Asylbewerbern unbekannt oder fremd sein. Auch der 
Lebensrhythmus, die Vorstellung von Kindererziehung 
und Geschlechterrollen und andere Elemente der 
Alltagskultur können sich ebenfalls von den unsrigen 
unterscheiden. Dies und die beengten Wohnmöglich-
keiten führen dazu, dass es immer wieder zu Schwie-
rigkeiten und Konfl ikten kommt. Ehrenamtliche, die 
hier mit Hartnäckigkeit und Konsequenz die Regeln 
unseres Zusammenlebens erklären, erweisen den 
Flüchtlingen einen großen Dienst.
Besonders Kinder leiden oft unter dem mangelnden 
Platz. Auch hier sind Ehrenamtliche gefragt, die mit 
den Kindern spielen, basteln und Ausfl üge unterneh-
men.

Auszugsberechtigte Asylbewerber wie auch aner-
kannte Flüchtlinge dürfen und müssen sich eine 
Wohnung auf dem freien Markt suchen. Hier sind sie 
besonders auf die Unterstützung von Einheimischen 
angewiesen. Diese können bei der Wohnungssuche 
helfen, bei den Kontakten mit Vermietern vermitteln 
und bei den Formalitäten helfen. Beim Auszug aus 
Unterkünften in Privatwohnungen fehlt es Asylbe-
werbern und Flüchtlingen meist an Einrichtungsge-
genständen. Wichtig ist dann, mit den Flüchtlingen 
den genauen Bedarf und den Zustand der Dinge zu 
prüfen.

Ehrenamtliche in der Erstaufnahmeeinrichtung 

in Eichstätt

Von Beginn an waren Ehrenamtliche sowie Koopera-
tionen mit Akteuren wie der Katholischen Universität 
Eichstätt, der VHS oder den Maltesern ein wichtiger 
Eckpfeiler. Daraus entstanden regelmäßige Sprach-, 
Kinder- und Sportangebote. Zudem bieten Ehren-
amtliche etwa durch Fahrdienst, Behördenbegleiter 
oder als Dolmetscher ihre Unterstützung an. Für 
die Mobilität im Alltag sorgt der wöchentliche, von 
Studenten organisierte Fahrradverleih.

Ausübung der Religion

Die Möglichkeit für Flüchtlinge, ihre Religion auszu-
üben, sollte von den Ehrenamtlichen unterstützt 
werden. Dazu können auch pfarrliche Räume zur Ver-
fügung gestellt werden. Ein großer Teil der Flüchtlinge 
sind Nichtchristen, die meisten davon Muslime. Hier 
sind Toleranz und gegenseitiges Lernen gefragt. Sind 
die Flüchtlinge Christen, können sie ganz unterschied-
lichen Konfessionen angehören. Wichtig ist in Bezug 
auf Religion, das Gemeinsame zu betonen und nicht 
zuerst auf die Unterschiede zu schauen.

Unterstützungsmöglichkeiten

Beispiel
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Grenzen der ehrenamtlichen Arbeit

Es gibt viele Situationen, bei denen ehrenamtliches 
Engagement an seine Grenzen kommt. Dies kann in 
der Asylverfahrensbegleitung, im Umgang mit Behör-
den, bei sozialrechtlichen Ansprüchen, bei Schulpro-
blemen, Schuldenproblemen und bei Suchtverhalten 
oder Traumatisierung der Fall sein. Auch bei Verhal-
tensweisen, die nicht nachvollziehbar sind, stoßen 
Ehrenamtliche an ihre Grenzen.

Der Caritasverband und seine Mitglieder wie auch 
andere Wohlfahrtsverbände koordinieren und be-
gleiten das ehrenamtliche Engagement im Bereich 
der Flüchtlingshilfe. Sie unterstützen bei Problemen 
im Umgang mit Asylbewerbern oder Behörden und 
bieten ggf. Lösungen an. Ehrenamtliche erhalten in 
einigen Caritas-Kreisstellen Unterstützung, Begleitung 
und wenn nötig Vermittlung zu anderen Institutionen.

Vernetzung und Unterstützung im Landkreis 

Eichstätt

Nach dem Informationsabend für die Bevölkerung vor 
Ort wird ein Helferkreis organisiert, welcher den neu 
ankommenden Flüchtlingen mit Rat und Tat zur Seite 
steht. Gemeinsam mit der Asylberatung der Caritas 
werden die Hilfen durch die Ehrenamtlichen dann 
in verschiedene Bereiche eingeteilt. Ob Fahrdienst, 
Sprachkurs, Arzt- oder Behördenbegleiter, Paten-
schaft, Fahrradgruppe oder der Bereich Schule und 
Familie; jeder Helfer kann sich nach seinen Vorstellun-
gen einbringen. Dazu werden weitere Vernetzungen 
mit Vereinen, Verbänden oder der Kirchengemeinde 
angestrebt, bei gemeinsamen Treffen wird jeweils das 
weitere Vorgehen besprochen. Zusätzlich fi nden regel-
mäßige Treffen im Landratsamt für die Ehrenamtlichen 
statt, bei denen Informationen weitergegeben werden 
und das Landratsamt und die Asylberatung sich den 
Fragen der Ehrenamtlichen stellen. 

Adressen und Ansprechpartner

Grenzen

 

Caritas im Bistum Eichstätt

Caritas-Kreisstelle Eichstätt

Weißenburger Straße 17
85072 Eichstätt
Telefon 08421/9755-0
kreisstelle@caritas-eichstaett.de 

Caritas-Kreisstelle Herrieden

Deocarplatz 3
91567 Herrieden
Telefon 09825/92388-0
kreisstelle@caritas-herrieden.de

Caritas-Kreisstelle Ingolstadt

Jesuitenstraße 1
85049 Ingolstadt
Telefon 0841/309-126
kreisstelle@caritas-ingolstadt.de 

Caritas-Kreisstelle Neumarkt

Friedenstraße 33
92318 Neumarkt
Telefon 09181/51127-0
kreisstelle@caritas-neumarkt.de 

Caritas-Kreisstelle Nürnberg-Süd

Giesbertsstraße 67 c
90473 Nürnberg
Telefon 0911/8001107
kreisstelle@caritas-nuernberg-sued.de 

Caritas-Kreisstelle Roth

Hauptstraße 42
91154 Roth
Telefon 09171/8408-0
kreisstelle@caritas-roth.de 

Caritas-Kreisstelle Weißenburg

Holzgasse 12
91781 Weißenburg
Telefon 09141/2616
kreisstelle@caritas-weissenburg

Bitte beachten Sie: 
Eine spezielle Beratung von Asylbewerbern und Ehrenamtlichen 
gibt es noch nicht an allen Kreisstellen. 

Adressen

Beispiel
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Kleiderkammern der Caritas

Eichstätt

Weißenburger Straße 17
Annahme und Ausgabe:
Dienstag: 9.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag: 14.00 - 17.00 Uhr
Freitag: 9.00 - 12.00 Uhr

Herrieden

Deocarplatz 3
Annahme: 
Mittwoch 8.00 bis 11.00 Uhr und Donnerstag 13.00 bis 16.00 Uhr
Ausgabe:
Mittwoch 9.00 bis 11.00 Uhr und Donnerstag 14.00 bis 16.00 Uhr

Ingolstadt

Jesuitenstraße 1
Annahme: Zu den üblichen Bürozeiten
Ausgabe: Dienstag 14.00 bis 16.00 Uhr für einheimische Familien, 
Freitag 9.00 bis11.00 Uhr für Migranten

Neumarkt

Friedenstraße 33
Öffnungszeiten: Montag und Donnerstag 14.00 bis 17.00 Uhr

Nürnberg-Langwasser

Giesbertsstraße 67 c
Annahme: Montag bis Freitag 8.00 bis 16.00 Uhr
Ausgabe: Mittwoch und Donnerstag 13.00 bis 15.30 Uhr

Weißenburg

Annahme: 
Montag bis Freitag 8.00 bis 12.00 Uhr in der Holzgasse 12
Ausgabe: Mittwoch 14.30 bis 17.30 und Freitag von 16.00 bis 
18.00 Uhr im Kleiderladen am Saumarkt 6

Diözesanbeauftragter für die Seelsorge 

mit Flüchtlingen

Dr. Andreas Thiermeyer
Residenzplatz 16, 85072 Eichstätt
Telefon 0 84 21/50 - 6 56, Sekretariat - 6 57
athiermeyer@bistum-eichstaett.de

 

Adressen

Weitere Ansprechpartner

Katholisches Büro Bayern

Ansprechpartner für alle Fragen zu Kirchenasyl in Bayern
Bettina Nickel, stellvertretende Leiterin 
Dachauer Straße 50 | 80335 München 
E-Mail: info-kbb@kb-bayern.de

Deutscher Caritasverband Landesverband Bayern e.V.

Lessingstraße 1
80336 München
Telefon: 089 54497-0

Weitere Kontakte

Bayerischer Flüchtlingsrat: www.fl uechtlingsrat-bayern.de 

ProAsyl: www.proasyl.de
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Das Kreuz aus Planken eines Flüchtlingsbootes von 
Lampedusa war das zentrale Symbol des großen Gottesdienstes 
zum bundesweiten Caritas-Sonntag am 28. September 2014 im 
Münchner Dom.

1. Aufl age Juli 2015

Wunde unserer Zeit
 
Dieses Kreuz aus Planken eines 
Flüchtlingsboots von Lampedusa 
ist Zeichen für die große Wunde 
unserer Zeit: Heimatlosigkeit durch 
Flucht und Vertreibung.
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Dokumentationen

Teilnehmergemeinschaft Schönfeld III

Projektträger: Teilnehmergemeinschaft am 

Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben und 

Gemeinde Schernfeld

Dorferneuerung Schönfeld III

Im Angerdorf Lebensqualität gestei-

gert, Straßenräume gestaltet sowie 

Dorfplatz und Gemeinschaftshaus 

geschaffen. Innerörtliche Wasser-

fl äche naturnah aufgewertet.
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Ein Dorf im Naturpark Altmühltal

Schönfeld ist ein Angerdorf und gehört zur Gemeinde Schernfeld im oberbayerischen 
Landkreis Eichstätt. Das Dorf liegt auf der Hochfläche der Südlichen Frankenalb im 
Naturpark Altmühltal. Im Ort leben derzeit rund 400 Einwohner (Stand Juni 2015). 
Schönfeld liegt abseits großer Verkehrsachsen bzw. Verdichtungsräume und konnte da-
durch bisher viel von seinem historischen und typischen Siedlungscharakter bewahren. 
Die Staatsstraßen 2230 und 2387 sowie die Bundesstraßen B 13 und B 2 verbinden 
Schönfeld mit den überregionalen Räumen.

1138 erstmals schriftlich erwähnt

Schönfeld wurde um 1200 von den Grafen Hirschberg als Plansiedlung mit 26 Urlehen 
angelegt. Schriftlich erwähnt wurde das Dorf erstmals 1138 als „Schoninuelt“. Der 
Name leitet sich von „schönes Feld“ ab, worunter ein lichter Wald im Weißenburger 
Forst gemeint war. Nach dem Aussterben der Grafen von Hirschberg sollte Schönfeld 
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3

Ein Dorf im Naturpark Altmühltal

eigentlich 1305 mit dem Hirschberger Erbe an das Hochstift Eichstätt kommen, es wur-
de jedoch von den Grafen zu Oettingen gemeinsam mit Dollnstein beansprucht. 1347 
kam das Dorf zum Hochstift Eichstätt. 1350 sind die Güter in Pfandbesitz von Konrad 
und Friedrich Heideck und werden 1360 von den Grafen von Oettingen an deren Oheim 
Friedrich von Heideck verkauft. 1440 fällt Schönfeld wieder an das Hochstift Eichstätt 
und blieb bis Anfang des 19. Jahrhundert in dessen Besitz.

Im Zuge der Säkularisation kam das Fürststift 1802 zu Bayern und in den Besitz des 
Großherzoges Ferdinand von Toskana. Später war Schönfeld eine Gemeinde des Alt-
mühlkreises, ab 1933 des Regenkreises und ab 1937 des Kreises Mittelfranken. 1971 
verlor der Ort seine gemeindliche Eigenständigkeit und schloss sich der Gemeinde  
Schernfeld an. Im Zuge der Gebietsreform im Freistaat Bayern wurde Schernfeld mit 
seinen Ortsteilen (u.a. auch Schönfeld) dem Regierungsbezirk Oberbayern zugeordnet.
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Die Gemeinde Schernfeld stellte im Jahr 2001 für den Ortsteil Schönfeld bei der damaligen Direktion für 
Ländliche Entwicklung Krumbach (Schwaben) einen Antrag auf Aufnahme in das Bayerische Dorfentwick-
lungsprogramm. Im Jahr 2006 wurde die Dorferneuerung „Schönfeld III“ durch das Amt für Ländliche 
Entwicklung Schwaben angeordnet.
Der Anordnung ging eine umfassende Bürgerbeteiligung voraus. Im März 2002 fand in der Schule der 
Land- und Dorfentwicklung Thierhaupten ein Seminar im Hinblick auf die Dorferneuerung statt. Es folgte 
im April 2002 die Auftaktveranstaltung zur Dorferneuerung mit einer umfassenden Bürgerinformation. 
Danach gründeten sich die Arbeitskreise
•	 Siedlung,	Verkehr,	Flächennutzung
•	 Natur	und	Umwelt
•	 Geschichte	und	Soziales
•	 Landwirtschaft	und	Arbeit
•	 Information	und	Öffentlichkeitsarbeit	
sowie	eine	Projektgruppe	„(Neuer)	Friedhof“.

Das Engagement der Bürger aus Schönfeld innerhalb des Dorferneuerungsprozesses war sehr hoch. Die 
einzelnen	Arbeitskreise	trafen	sich	zu	über	50	Sitzungen	und	zu	vier	Ortsbegehungen.	Fünf	weitere	Treffen	
aller Arbeitskreise dienten zum gegenseitigen Informationsaustausch und zur Information für interessierte 
Bürger. Die gesamte Bevölkerung konnte sich im Juli 2003 an einem Informationstag über die Ergebnisse 
der Arbeitskreise und den aktuellen Stand der Dorferneuerung informieren.

Hohes Engagement der Bürger
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Der Leitsatz

Als Leitfaden der kommunalen Eigenent-
wicklung wurde ein Leitbild erarbeitet. Ein 
erster Schritt zur Leitbildfindung war im 
Mai 2002 ein Seminar an der Schule für 
Dorf- und Landentwicklung Thierhaupten. 
In	der	Folge	wurden	fachliche	Leitsätze		im	
Juli und September 2003 aufgestellt. 
Als übergeordneter Leitsatz entstand die 
Formulierung	
„Schönfeld, unser Angerdorf: ländlich, 
offen, lebenswert“.

Die Entwicklungsziele

•	 Erhalt	des	Dorfangers
•	 Stärkung	des	Dorflebens	und	der	Identifikation	der	Bewohner	mit	dem	Dorf
•	 Verbesserung	der	Verkehrssituation	und	der	Verkehrssicherheit
•	 Verbesserung	der	Wirtschaftsbedingungen	für	die	Landwirtschaft	und	andere	Gewerbetreibende
•	 Unterstützung	der	Landwirte	durch	Anerkennung	ihrer	Leistungen
•	 Sicherung	ländlich	dörflicher	Bausubstanz
•	 Verbesserung	des	Naturhaushaltes	und	der	Dorfökologie
•	 Verbesserung	des	Freizeitangebotes	für	die	Dorfgemeinschaft
•	 Förderung	des	Fremdenverkehrs
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Schönfeld ist geprägt von einigen markanten Grünstruk-
turen, die von Bedeutung für den Ort sind. Hervorzuhe-
ben ist hier die Freifläche des Angers in der zentralen 
Ortsmitte. Sie entstand bereits bei der Anlage des Dorfes 
im 13. Jahrhundert und diente ursprünglich als Vieh-
Sammelstelle bzw. Weidefläche. Der Anger war in Schön-

Markant: Der Anger im Dorfzentrum

das ehemalige Milchhäusl, das Feuerwehrhaus sowie Kir-
che samt Friedhof. Die Hüll, welche sich im östlichen An-
schluss an den Friedhof befand, wurde überbaut. Durch 
die Ablösung der Weiderechte im 19. Jahrhundert verlor 
der Anger seine ursprüngliche Bedeutung. 
Gegenwärtig stellt der Anger eine durchgängig, ca. 30 bis 
40 Meter breite, begrünte Fläche, teilweise bepflanzt mit 
Bäumen, dar. 

feld ursprünglich zwischen 20 m und 50 m breit. An der 
breiten Stelle befand sich die Kirche, der Friedhof, das 
gemeindliche Hirtenhaus sowie eine Wassersammelstelle 
(Hüll). Das Bild und die Funktion des Angers haben sich 
im Laufe der Zeit gewandelt. Die Bebauung wurde ausge-
weitet: gegenwärtig befinden sich hier drei Wohnhäuser, 

Ortsrandwege eine Besonderheit
Eine Besonderheit in Schönfeld stellen die beiden Orts-
randwege dar, die nördlich und südlich des Altortes ver- 
laufen. Sie markieren den Übergang zwischen der Sied-
lungsfläche und der umliegenden Flur. Die Wege wer-
den von den Landwirten zur rückwärtigen Erschließung 
der Hofstellen sowie zur Bewirtschaftung der Äcker und 
Wiesen genutzt, dienen aber auch den Bürgern für Frei-
zeit und Erholung. 

S Die beiden Ortsrandwege im Süden und Norden des Dorfes erhielten eine bituminöse Tragdeckschicht.
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Platz der Begegnung 
geschaffen

S Harmonisch fügt sich der Bereich um 
den Aufgang zur Pfarrkirche „St. Ägidius“ 
ins Ortsbild ein. 

Schönfeld besitzt durch den Anger eine große innerörtliche 
Freifläche,	 welche	 dem	 Dorf	 sein	 charakteristisches	 offe-
nes Erscheinungsbild verleiht. Es verfügte jedoch über keine 
Fläche,	welche	aus	städtebaulicher	bzw.	aus	zweckmäßiger	
Sicht als Dorfplatz zu bezeichnen war. 

Das	Umfeld	der	Kirche	„St.	Ägidius“	und	des	Pfarrhofes	er-
wies sich als geeigneter Standort für einen zentralen „Platz 
der	Begegnung“.	Die	Freifläche	in	diesem	Bereich	wurde	als	
Platz	so	gestaltet,	dass	sie	aus	funktionaler	Sicht	als	Dorf-
platz bezeichnet werden kann. In diesem Zuge erhielten 
auch der Treppenaufgang und die Zufahrt zur Pfarrkirche 
ein „neues Gesicht“. Kirchenaufgang und Dorfplatz zeigen 

S Ursprünglicher Zustand des Trep-
penaufgangs zur Pfarrkirche. Das Areal 
erhielt eine dorfgerechte Gestaltung.

S Der Bereich zwischen Kirche und 
Dorfgemeinschaftshaus wird als Dorf-
platz genutzt. 

sich jetzt durch eine feinfühlige Gestaltung und präzisen 
Materialeinsatz in seiner Gesamtansicht als harmonische 
Einheit. Damit wurde einem zentralen Anliegen aus der 
Dorferneuerung Rechnung getragen. Mittlerweile gilt die 
geschaffene	Fläche	als	unverzichtbar	für	das	dörfliche	Le-
ben und wird als „Dorfplatz“ gerne angenommen. 
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Die Verbesserung der Gehwegsituation, die Sanierung des Straßenkörpers sowie der 
seitlichen Einmündungsbereiche in der zentralen Ortsmitte war ein besonderes Anliegen 
der Bürger. Die Schernfelder Straße und die Esslinger Straße (innerörtliche Kreisstra-
ße „EI16“) präsentierten sich in einem schlechten baulichen Zustand. Unebenheiten, 
Schäden in der Asphaltdecke sowie punktuelle Ausbesserungen beeinträchtigten die 
Qualität und das Bild des Straßenkörpers. Davon betroffen waren die Ortseinfahrten im 
Westen und Osten sowie die in unterschiedlicher Ausbauqualität (größtenteils asphal-
tiert, teilweise geschottert oder gepflastert) vorhandenen Hofzufahrten. Im zentralen 
Ortsbereich (Dorfanger) war der Straßenzustand deutlich besser. 

Der geradlinige Straßenverlauf hatte zur Folge, dass im Ortsbereich mit erhöhter Ge-
schwindigkeit gefahren wurde. Im Umfeld der Angerbebauung bei der Kirche rückt im 
Süden die Kreisstraße durch die Gabelung deutlich näher an die angrenzenden Wohn- 
und Wirtschaftsanwesen heran. Der Straßenraum verengt sich dadurch optisch sehr 
stark. Dies stellt allerdings ein erhöhtes Gefährdungspotenzial für alle Verkehrsteil-
nehmer dar. Eine durchgängige seitliche Begehbarkeit war nur bedingt gegeben, da der 

Mehr Sicherheit bietet moderne und
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dorfgerechte Straßenraumgestaltung

Straßenraum unmittelbar entlang der Grundstücksgren-
zen der Anwohner verlief.

Konstruktive Zusammenarbeit mit allen 
Beteiligten

Die Umgestaltung der Gehwege und Randbereiche im Zuge 
des Ausbaus der innerörtlichen Kreisstraße war deshalb 
eine wichtige Baumaßnahme. Dem Anliegen kam eine 
konstruktive Zusammenarbeit zwischen dem Landratsamt 
Eichstätt, der Gemeinde Schernfeld und der Teilnehmer-
gemeinschaft Schönfeld III zugute. Heute zeigt sich der 
Straßenkörper mit Niederbord in moderner, hochwertiger 
und dorfgerechter Gestaltung. Er hat an Attraktivität und 
Lebensqualität für die Bürger gewonnen. Die Gehwege 
wurden mit Pflastersteinen versehen, die gepflasterten 
Hofzufahrten erhielten Rasenfugen und teilweise wurden 
die öffentlichen Grünflächen durch Baumpflanzungen 
ergänzt. Befestigte Freiflächen wurden entsiegelt und 
dadurch eine Durchgängigkeit der Grünflächen und das 
Versickern des Oberflächenwassers erreicht. 

S Die Bilderreihe (links von oben nach unten) zeigt jeweils 
die Maßnahmen vor und nach der Neugestaltung.
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„Dies	Werk	macht	seinem	Meister	Ehr,	doch	der	Gemeinde	noch	viel	mehr.	An	diesem	Ort	
die	Feuerwehr	zieht	bald	ein,	sie	freut	sich	sehr“.	Mit	diesem	Spruch	wurde	das	Richtfest	
anlässlich	dem	Neubau	des	Dorfgemeinschaftshauses	in	Schönfeld	feierlich	eingeleitet.	

Multifunktionales Zentrum in der Gemeinde

Mittlerweile	ist	das	Dorfgemeinschaftshaus	als	kirchliches,	sportliches	und	gesellschaftli-
ches	Zentrum	fertiggestellt.	Es	dient	im	Erdgeschoss	der	Freiwilligen	Feuerwehr	Schönfeld	
als	Gerätehaus	mit	Fahrzeughalle,	Gemeinschafts-	und	Büroraum,	Werkstatt	und	sanitären	
Anlagen.	Im	Obergeschoss	befindet	sich	ein	großer	Saal	für	die	Dorfgemeinschaft	(Vereine	
und	Bürger)	einschließlich	Lager-	und	Kühlraum,	Schränke	und	Flur	sowie	eine	Küche.	Ein	
Verbindungsbau	zwischen	Dorfgemeinschaftshaus	und	DJK-Halle	wird	als	Eingangsbereich	
genutzt.	Dort	sind	auch	die	sanitären	Anlagen	(WC	und	Duschen)	sowie	eine	Garderobe	

Das Dorfgemeinschaftshaus
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untergebracht. 
„Mit	dem	Gemeinschaftshaus	wurde	eine	passende	Unterkunft	für	die	Freiwillige	Feuerwehr	
und	 gleichzeitig	 ein	 Treffpunkt	 geschaffen,	 wo	 Menschen	 zusammenkommen“,	 betonte	
Bürgermeister Ludwig Mayinger bei der „Hebauffeier“. Der Bau des Dorfgemeinschafts-
hauses	war	nur	realisierbar,	weil	dahinter	ein	hohes	Maß	an	persönlichem	Einsatz,	Energie	
und Eigenleistung steht. 108 freiwillige Helfer leisteten zirka 5.000 freiwillige Arbeits-
stunden. 
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S „Ein aktives Miteinander im Dorfleben“ ermöglichte laut 1. Bürgermeister Ludwig Mayinger den Neubau des Feuerwehr- und 
Dorfgemeinschaftshauses. Beherzt, mit Leidenschaft und voller Tatendrang wurde dieses Projekt verwirklicht. Die Räumlichkei-
ten im Dorfgemeinschaftshaus bieten nun sehr gute Bedingungen für die vielfältigen Veranstaltungen der Vereine und kirchli-
chen Institutionen. Für ein weiteres intaktes Dorfleben wurden somit die Rahmenbedingungen erheblich verbessert. Mit dem 
Feuerwehr- und Dorfgemeinschaftshaus können nun alle Betroffenen und Beteiligten mit Zuversicht in die Zukunft blicken. 
Der rechteckige Baukörper fügt sich harmonisch in das Gelände und die dörfliche Infrastruktur ein. Das Grundstück wurde so 
profiliert, dass ein ebenerdiger Zugang zum Haupteingang des Gebäudes sowie die Zufahrt zur Fahrzeughalle möglich ist. Den 
Außenbereich prägen Parkplätze, Grünflächen und eine Freilichtbühne. 

Daten zum Dorfgemeinschaftshaus mit Feuerwehrgerätehaus und Verbindungsbau

Baubeginn: August 2013
Fertigstellung:	Sommer	2015
Baukosten: 980.000 Euro

Anteil Dorfgemeinschaftshaus: 413.000 Euro
Gemeinschaftssaal: 143 m²
Lagerraum: 20 m²
Schrankraum: 20 m²
Förderung:	
Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben:  
100.000 Euro (am Dorfgemeinschaftshaus)

Anteil Feuerwehrgerätehaus: 332.000 Euro
Fahrzeughalle:	77	m²
Werkstatt:	28	m²
Gemeinschaftsraum: 23 m²
Kommandantenbüro: 16 m² 
Schlauchturm:  10 m² 

Verbindungsbau
Foyer:	40	m²
WC	Herren	und	Damen	(OG):	je	ca.	11,50	m²
Duschräume	Herren	und	Damen:	je	ca.	18,5	m²
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S Die „Hüll“ vor der naturnahen Gestaltung. Die Uferrand-
steine wurden beseitigt.

Naturnahe Umgestaltung der „Hüll“
Im	östlichen	Anschluss	an	den	Anger	liegt	eine	offene	Was-
serstelle:	Die	Hüll.	Es	handelt	sich	um	eine	historische	Was-
serfläche,	 in	 welcher	 Oberflächenwasser	 gesammelt	 wur-
de,	welches	zu	Löschzwecken	bzw.	zum	Tränken	des	Viehs	
verwendet wurde. Das Erscheinungsbild der Hüll samt ihrer 
Randbereiche war stark anthropogen geprägt. Seitlich war 
die	 Wasserfläche	 durch	 eine	 Natursteinmauer	 bzw.	 eine	
begrünte Böschung gesäumt. Am Südrand dieser Böschung 

ist der Ansatz eines feuchten Hochstaudensaumes mit zum 
Teil	standortgerechter	Artenzusammensetzung	vorzufinden, 
welcher jedoch – insbesondere in westlicher Richtung – 
zunehmend mit standortfremden Ziergehölzen durchsetzt 
war.	Im	Wasser	ist	ein	großer	Bestand	an	Seerosen	vorzu-
finden.	Mit	einer	naturnahen	Umgestaltung	ist	es	gelungen,	
das bisher sehr „künstlich“ geprägte Aussehen aufzuheben. 
Es entstand ein sehenswertes Biotop im Ortskern. 

S Der Hl. Johannes von Nepomuk aus dem 18. Jahrhundert 
vor der „Hüll“.
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Erinnerung an ehemalige Milchstation

S Blick zum ehemaligen „Milchhaus“. Das Gebäude wird heute als Geräteraum genutzt. Die Figurengruppe erinnert an das 
Verladen von Milchkannen.
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Das ehemalige „Milchhäusl“ stellt den 
Abschluss der Angerbebauung im Osten 
dar. Passend zum landwirtschaftlich 
geprägten charakter des Dorfes und 
in Bezug nehmend zum Standort des 
ehemaligen „Milchhäusl“ (Millihäusl) 
ist ein Ensemble entstanden, welches 
sowohl aus der Distanz gut wahrge-
nommen werden kann, aber auch zur 
näheren Betrachtung zum Innehalten 
und zur Kommunikation einlädt. Die aus 
Jurakalkstein gefertigte Figurengruppe 
besteht aus einem „Milchmädchen“ und 
einem „Milchbubi“. Diese sitzen bzw. 
stehen an einer Bank und erinnern an 
die Verladerampe für Milchkannen, auch 
„Millibruch“ genannt. Drei Milchkannen 
verdeutlichen dies zusätzlich. Die Figuren 
stammen aus der Werkstatt des Eichstät-
ter Bildhauers Rupert Fieger.
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Die Bodenordnung – 
eine Stärke der Dorferneuerung

Die Erneuerung des Liegenschaftskatasters und die Rege-
lung der Rechtsverhältnisse sind für alle Grundstückseigen-
tümer von großer Bedeutung. Die Möglichkeiten der Boden-
ordnung sind eine besondere Stärke der Dorferneuerung in 
Bayern. In Schönfeld sind nun die Grenzen einvernehmlich 

festgelegt,	 neu	 vermessen	 und	 vermarkt.	 Für	 das	 ganze	
Ortsgebiet	steht	eine	digitale	Flurkarte	zur	Verfügung.	Von	
der genauen Kenntnis seiner Eigentumsgrenzen profitiert 
jeder einzelne Bürger. Die Kosten dafür trägt die Gemeinde 
Schernfeld anteilig. 

S Ausschnitt aus der digitalen Flurkarte mit alten (schwarz) und neuen (rot) Grenzverläufen.



34

16

Private Initiative zahlt sich aus
Aus dem Bayerischen Dorfentwicklungsprogramm werden Investitionen privater Bauherren in leerstehen-
de	Bausubstanz,	markante	alte	Gebäude	oder	die	dorfgerechte	Modernisierung	nicht	mehr	zeitgemäßer	
Häuser gefördert. 
Der	Nutzen:	
•	 Verbesserung	der	Wohnqualität	von	Privatgebäuden
•	 Steigerung	der	Attraktivität	des	Ortsbildes
•	 Dorfgerechte	Gestaltung	von	Vorbereichen	und	Hofbereichen	(u.	a.	Entsiegelung	und	Grünanlagen).
In Schönfeld nahmen bisher 14 private Bauherren dieses Angebot an.

S Das Bayerische Dorfentwicklungsprogramm bietet investitionsbereiten Haus- und Hofbesitzern finanzielle Unterstützung an. 
Auch in Schönfeld nahmen private Bauherren dieses Angebot an. Das Engagement bei Privatmaßnahmen ist eine unverzichtbare 
Leistung für die Innenentwicklung von Dörfern.
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Orte zum Verweilen und Begegnen

S Am östlichen Ortsausgang in Richtung Schernfeld entstand dieser idyllische Aufenthaltsort. Behutsam fügt sich die “Raststätte“ 
mit zwei Bänken und einem Tisch, eingerahmt von zwei prächtigen Lindenbäumen, Sträuchern und Büschen sowie einem religi-
ösen Kleindenkmal, in die Umgebung ein.

Sie wirken unauffällig und haben dennoch eine besondere Bedeutung: Die kleinen Plätze entlang der 
Ortsdurchfahrt.	Meist	ausgestattet	mit	zwei	Bänken	und	einem	Tisch	haben	sie	einen	besonderen	Charme	
und	laden	zum	Verweilen	ein.	Und	sie	haben	ihren	Reiz:	Es	sind	Orte	der	Begegnung,	zum	Innenhalten,	
zum Staunen und Beobachten. In Schönfeld wurden entlang der Ortsdurchfahrt mehrere solcher Sitzge-
legenheiten	in	freier	Natur	angelegt.	Sie	verleihen	dem	Dorf	eine	einladende	Atmosphäre.	Und	sie	können	
gleichermaßen von Dorfbewohnern und Gästen genutzt werden. 
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D Die	Teilnehmergemeinschaft	Schönfeld	III	wird	durch	den	Vorstand	repräsentiert.	Er	setzt	sich	aus	
dem	vom	Amt	für	Ländliche	Entwicklung	Schwaben	bestimmten	Vorsitzenden	und	seinem	Vertreter	
sowie fünf von der Teilnehmerversammlung gewählten Mitgliedern zusammen.

Bei	den	Vorstandswahlen	wurden	folgende	Personen	gewählt:

Vorstandsmitglieder:	Alexander	Mayr	(Vorsitzender),	Ludwig	Mayinger	(1.	Bürgermeister),	 
Josef	Zinsmeister	(Örtlich	Beauftragter),	Josef	L.	Zinsmeister	(Wegebaumeister),	Angelika	Burghardt	
(Pflanzmeisterin) und Karola Schäffer

Stellvertreter:	Wolfgang	Maile,	Roland	Ossiander,	Gabriele	Riethdorf,	Reiner	Gesell,	 
Rosa Mühlenbeck

Vorstandsvorsitzende	waren:
Karl-Heinz Schöfer (2007 - 2009)
Alexander	Mayr	(ab	2009)

S von rechts: Alexander Mayr, Ludwig Mayinger, Josef Zinsmeister, Josef L. Zinsmeister, Angelika  
Burghardt, Karola Schäffer, Wolfgang Maile, Roland Ossiander, Reiner Gesell, Rosa Mühlenbeck,   
Gabriele Riethdorf

Beteiligte Planungsbüros
-	LARS	Consult,	Gesellschaft	für	Planung	und	Projektentwicklung	mbH,	Memmingen	(Vorbereitungsphase	und	Ausfüh-				
   rungsplanung)  
-	Planungsbüro	Michael	Hajek,	Mörnsheim	(Objektplanung	Dorfgemeinschaftshaus).
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Impressum 
Herausgeber: Teilnehmergemeinschaft Schönfeld III am ALE Schwaben (September 2015)

Antrag auf Dorferneuerung bei der damaligen Direktion für Ländliche Entwicklung 
Krumbach (Schwaben)

Vorbereitungsphase

Anordnung der Dorferneuerung 

Wahl	des	Vorstandes	der	Teilnehmergemeinschaft

Genehmigung der baulichen Maßnahmen

Bauphase

Abmarkung	und	Vermessung	der	neuen	Anlagen	durch	die	Teilnehmergemeinschaft

Eintritt des neuen Rechtszustandes in Grundbuch und Liegenschaftskataster

Abschlussfeier

September 2001 

2002 - 2005 

November 2006

Januar 2007

August 2008

2009 - 2012

2011

Dezember 2013

September 2015  

Gesamteinnahmen 931.000 €

davon:

Gesamtausgaben 931.000 €

davon:

Freistaat	Bayern	 195.000	€

Europäische	Union	 271.000	€

Bundesrepublik Deutschland 77.000 €

Gemeinde Schernfeld 388.000 €

Gewässer 32.000 €

Gebäude und Plätze 160.000 €

Landespflege 19.000 €

Bodenordnung 38.000 €

Planung und Beratung 8.000 €

Straßen	und	Wege	 674.000	€
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Ländliche Entwicklung in Bayern

Teilnehmergemeinschaft Schönfeld III am
Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben
Dr.-Rothermel-Str. 12 · 86381 Krumbach
Telefon 08282 92 - 0 · Fax 08282 92 - 255
poststelle@ale - schw.bayern.de
www.landentwicklung.bayern.de
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Ländliche Entwicklung in Bayern

Teilnehmergemeinschaft Schönfeld III am
Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben
Dr.-Rothermel-Str. 12 · 86381 Krumbach
Telefon 08282 92 - 0 · Fax 08282 92 - 255
poststelle@ale - schw.bayern.de
www.landentwicklung.bayern.de

Impressionen 
von Festlichkeiten



Verantwortlich für den Inhalt: Ludwig Mayinger, 1. Bürgermeister Xaver Roßkopf, Typographie und Layout, Schönfeld
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